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BEGRÜNDUNG 
 
A. ANLASS UND ERFORDERNIS DER ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES 
 
 1. Anlass der Änderung 
  Für dieses Baugebiet gilt der Bebauungsplan „Am Berg“, 6. Änderung. 
  Gemäß diesem Bebauungsplan ist in diesem Baugebiet nur die Dachform „Sattel-

dach“ zugelassen. 
  Andere Dachformen wie das höhenversetzte Pultdach, das Walmdach oder das 

Flachdach sind nicht zulässig.  
  In der Vergangenheit sind schon einige Bauwillige „abgesprungen“, weil die Umset-

zung ihrer Bauabsichten an den Festsetzungen des Bebauungsplanes scheiterte. 
  Die Vorgabe der Bauweise mit Satteldach ermöglicht häufig nicht die gewünschte 

Ausgestaltung eines Wohnhauses. 
  Aufgrund der sinkenden Einwohnerzahl und der vielen unbebauten Grundstücke im 

Baugebiet sucht die Gemeinde nach Möglichkeiten, Bauinteressenten in Wiesen zu 
halten oder heranzuziehen. Die architektonische Gestaltung der Wohnhäuser nach 
den Vorstellungen der Bauherren ist sicherlich ein Kriterium bei der Wahl des Bau-
platzes. Ein Anreiz ist die Zulässigkeit von weiteren Dachformen zur Umsetzung 
zeitgemäßer Bauten. 

.  
  Zunächst werden im vereinfachten Verfahren nur die Dachformen erweitert, um 

zeitnah Bauanträge mit Abweichungen der Dachform zur Genehmigung zu bringen. 
  Zu prüfen ist dann die Neubearbeitung des gesamten Bebauungsplanes.  
  Der Gemeinderat beschließt am 11.11.2013 die 7. Änderung des Bebauungsplanes 

im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB.  
 
 
B. PLANUNGSRECHTLICHE GRUNDLAGEN 
 
 1. Der seit dem 17.01.1977 rechtkräftige Bebauungsplan „Am Berg“ mit den Änderun-

gen 1 bis 6. Die 6. Änderung ist am 18.08.1995 in Kraft getreten. 
 
 2. Der Beschluss des Gemeinderates am 11.11.2013 zur 7. Änderung des Bebau-

ungsplanes.  
 
 
C. LAGE, RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH  UND BESCHAFFENHEIT DES  
 ÄNDERUNGSBEREICHES 
 
 1. Lage 
  Das Baugebiet liegt am östlichen Bebauungsrand der Gemeinde Wiesen, östlich der 

Hauptstraße/Staatsstraße 2905. 
  Es grenzt im Westen an Wohnbebauung an und im Osten und Südosten an Flächen 

für die Landwirtschaft.  
 
 2. Räumlicher Geltungsbereich 
  Das Änderungsgebiet umfasst den gesamten Geltungsbereich des rechtskräftigen 

Bebauungsplanes „Am Berg“. 
  Die Gebietsgröße beträgt 10,87 ha. 
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 3. Beschaffenheit  
  Der Änderungsbereich ist ein Südwesthang mit bis zu 13 % Neigung. 
  Höhenlage von 400 m über NN bis 425 m über NN. 
  Das Baugebiet ist erschlossen und weist noch eine sehr große Anzahl unbebauter 

Grundstücke auf. 
 
 
D. ZIELE DER ÄNDERUNGSPLANUNG 
 
 Mit der Erweiterung der Festsetzungen für die Dachformen der Gebäude im Baugebiet 

„Am Berg“ sollen Voraussetzungen geschaffen werden, zeitgemäße Architektur und in-
dividuellere Lösungen umzusetzen. 

 An den vorangegangenen Änderungen des Bebauungsplanes ist auch die Veränderung 
in der Gestaltung der Wohnhäuser abzulesen. Die Dachneigungen wurden erhöht von 
27° bis 33° auf bis zu 40°, die Dachaufbauten und Quergiebel zugelassen. Die ursprüng-
lich in einem Teilbereich zulässigen Flachdächer wurden aufgegeben.  

 Heute sind die Wohngebäude sehr häufig keine Bauten mit Giebeloptik und Vorbauten 
und Quergiebeln in der Fassade und Dachaufbauten, sondern reduzierte, kompakte 
Baukörper. Das Flachdach betont diese kubischen Ausformungen. 

 Die Dachgestaltung ist ein wesentliches städtebauliches Gestaltungselement. Dem 
Hanggelände folgend ist das Flachdach nur als Staffelgeschoss mit Rücksprung an drei 
Seiten zulässig, der für die Talseite zwingend festgesetzt ist. Durch die Rücksprünge 
wird die entstehende Wandhöhe für den Betrachter optisch gemindert.  

 Das Zurücksetzen bewirkt eine ausgewogene Wandflächenaufteilung am Hang. 
   
 
E. ART UND UMFANG DER ÄNDERUNG 
 
 Für den gesamten Geltungsbereich werden zusätzlich die Dachformen „Walmdach, hö-

henversetztes Pultdach und Flachdach für ein Staffelgeschoss“ zugelassen. Die Dach-
neigung ist mit 35° - 40° festgesetzt. Bei höhenversetzten Pultdächern darf der First die 
Wandhöhe um max. 6,0 m überschreiten. 

 Die Wandhöhen sind talseits bis auf 6,50 m und bergseits bis auf 3,50 m - entsprechend 
der 6. Änderung – begrenzt. 

 Das Staffelgeschoss darf die Wandhöhe um max. 3,0 m überschreiten. An drei Gebäu-
deseiten ist ein Rücksprung von mindestens 2,00 m umzusetzen, für die Talseite ist der 
Versatz zwingend festgesetzt.  

 Dachaufbauten sind für die Bauform „Staffelgeschoss“ nicht zulässig. 
 
 Die Wandhöhe ist das Maß von der natürlichen Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt 

der Außenkante der Außenwand mit der Oberkante der Dachhaut bzw. bis zum oberen 
Abschluss der Wand bzw. Attika.  
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VERFAHREN 
 
I. 11.11.2013  
 Der Gemeinderat beschließt die 7. Änderung des Bebauungsplanes. 
 Die Änderung erfolgt im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB. 
 Der Auszug aus der Niederschrift der Gemeinderatsitzung ist Anlage 1 der Begründung. 
 
II. 02.12.2013  
 Der Gemeinderat billigt den Planentwurf in der Fassung vom 20.11.2013. 
 Die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB sind durchzuführen. 
 Der Auszug aus der Niederschrift der Gemeinderatsitzung ist Anlage 2 der Begründung. 
 
III.  16.12.2013 bis 17.01.2014 
 Öffentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden. 
 
IV. 03.02.2014  
 Der Gemeinderat berät und beschließt über die Stellungnahme des Landratsamtes  
 Aschaffenburg, Bauaufsicht/Kreisbaumeisterin und fasst den Satzungsbeschluss. 
 Der Auszug aus der Niederschrift der Gemeinderatsitzung ist Anlage 3 der Begründung. 
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